
EXAMEN: Mündliche Prüfung trotz nicht bestandener
Klausur? (Berlin)
Beitrag von „Sportkanone“ vom 26. Juli 2006 14:22

Hallo Swantje,
ausgleichen kannst du in Berlin nicht und soviel ich weiß, wirst du wenn die Klausur nicht
bestanden ist nicht zur mdl. Prüfung zugelassen - so steht es auch in der Prüfungsverordnung:
§20 (4) c) "Steht dieses Ergebnis bereits vor der Durchführung der mdl. Prüfung fest, ist die
Prüfung abzubrechen." ( Lies dort mal nach:
http://www.senbjs.berlin.de/schule/rechtsvorschriften/1lpo.pdf )
Dies ist nur bei der HA nicht der Fall - wie ich ja feststellen mußte!
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen...
Gebe aber für meine Aussage keine Garantie!!!
Viel Glück und sonnige Grüße
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